
 

  

S 23 KR 491/15

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Bundesrepublik Deutschland
Sozialgericht Bundessozialgericht
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Krankenversicherung –

Krankenhausvergütung –
Aufnahmeuntersuchung nach Einlieferung
durch den Rettungsdienst – Klärung, ob
stationäre Behandlung erforderlich und
vom Versorgungsauftrag umfasst ist –
keine Aufnahme in das Krankenhaus –
Notfallbehandlung – Schockraum –
Zurechnung zur vertragsärztlichen
Versorgung – Vergütung aus der
Gesamtvergütung

Leitsätze 1. Die einer Aufnahme in die stationäre
Behandlung vorausgehende
Aufnahmeuntersuchung dient auch bei
einer Notfallbehandlung der Klärung, ob
eine (voll-)stationäre Behandlung des
Versicherten erforderlich und vom
Versorgungsauftrag des Krankenhauses
umfasst ist, ohne dass die hierzu
vorgenommenen Untersuchungen bereits
die Aufnahme in das Krankenhaus
begründen.

2. Maßnahmen der Notfallbehandlung,
wie sie in einem Schockraum
typischerweise vorgenommen werden,
sind der vertragsärztlichen Versorgung
zuzurechnen und aus der
Gesamtvergütung zu vergüten, wenn sich
daran keine stationäre Behandlung im
erstangegangenen Krankenhaus
anschließt.

Normenkette SGB V § 39 Abs 1 S 2; SGB V § 75 Abs 1b
S 1; SGB V § 87 Abs 1; SGB V § 109 Abs 4
S 3; SGB V § 115a; KHG § 17b Abs 1; 
KHEntgG § 7 Abs 1 S 1 Nr 1; KHEntgG § 9
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Abs 1 S 1 Nr 1; FPVBG Anl 1 Teil a Nr B70I
J: 2015; EBM-Ä Nr 01220 J: 2008; EBM-Ä
Nr 01221 J: 2008

1. Instanz

Aktenzeichen S 23 KR 491/15
Datum 07.12.2017

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 KR 2/18
Datum 23.07.2019

3. Instanz

Datum 18.05.2021

Â 

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Landessozialgerichts fÃ¼r das
Saarland vom 23.Â Juli 2019 aufgehoben und die Berufung der KlÃ¤gerin gegen den
Gerichtsbescheid des Sozialgerichts fÃ¼r das Saarland vom 7.Â Dezember 2017
zurÃ¼ckgewiesen.

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt auch die Kosten des Berufungs- und des Revisionsverfahrens.

Der Streitwert fÃ¼r das Revisionsverfahren wird auf 1127,55 Euro festgesetzt.

Â 

G r Ã¼ n d e :

I

Â 

1

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die VergÃ¼tung einer Krankenhausbehandlung.

Â 

2

Die KlÃ¤gerin ist TrÃ¤gerin eines zur Behandlung gesetzlich Versicherter
zugelassenen Krankenhauses (nachfolgend: Krankenhaus). Dort wurde eine bei der
beklagten Krankenkasse (KK) Versicherte am 15.2.2015 um 5.40Â Uhr mit einem
Rettungswagen eingeliefert. Sie litt an einer Vigilanzminderung, machte
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unkontrollierte Bewegungen und erbrach sich. Das Krankenhaus veranlasste um
5.51Â Uhr eine labortechnische Untersuchung und eine Computertomographie des
SchÃ¤dels. Letztere ergab eine Einblutung in das Gehirn. Die Versicherte wurde
zunÃ¤chst zur Ã�berwachung und kÃ¼nstlichen Beatmung (Intubation) in den
Schockraum des Krankenhauses verbracht und anschlieÃ�end gegen 6.50Â Uhr in
die neurochirurgische Klinik des K S. Dort wurde sie noch am selben Tag operiert.
Das Krankenhaus rechnete seine am 15.2.2015 erbrachten Leistungen als
stationÃ¤re Behandlung ab (1127,55Â Euro, Fallpauschale DRG B70I ). Die KK zahlte
nicht. Die Versicherte sei im Schockraum nicht stationÃ¤r behandelt worden. Das
Krankenhaus habe keine Entscheidung getroffen, die Versicherte stationÃ¤r
aufzunehmen. SpÃ¤ter zahlte die KK irrtÃ¼mlich den Rechnungsbetrag und
verrechnete ihn dann mit unstreitigen VergÃ¼tungsforderungen. Die dagegen
gerichtete Klage ist erfolglos geblieben (Gerichtsbescheid vom 7.12.2017). Auf die
Berufung des Krankenhauses hat das LSG die KK zur Zahlung von 1127,55Â Euro
nebst Zinsen verurteilt. Die Versicherte sei vollstationÃ¤r behandelt worden. Das
Krankenhaus habe die Aufnahmeentscheidung durch die Behandlung im
Schockraum konkludent getroffen. Bei einer Intervention in einem Schockraum
handele es sich um eine intensivmedizinische MaÃ�nahme, die ausschlieÃ�lich als
stationÃ¤re Behandlung qualifiziert werden kÃ¶nne (Urteil vom 23.7.2019).

Â 

3

Die KK rÃ¼gt mit ihrer Revision sinngemÃ¤Ã� eine Verletzung des Â§Â 39 SGBÂ V
und des Â§Â 109 AbsÂ  4 SatzÂ 3 SGBÂ V iVm Â§Â 7 AbsÂ 1 SatzÂ 1, AbsÂ 2 und
Â§Â 9 AbsÂ 1 SatzÂ 1 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) sowie Â§Â 17b
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Das klÃ¤gerische Krankenhaus habe nur
eine Aufnahmeuntersuchung durchgefÃ¼hrt. Weder die IntensitÃ¤t der
Aufnahmeuntersuchung noch die vorÃ¼bergehende Behandlung in einem
Schockraum sei maÃ�geblich fÃ¼r die Frage, ob eine stationÃ¤re Aufnahme erfolgt
sei. Ein Schockraum sei nicht mit einer Intensivstation vergleichbar.

Â 

4

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landessozialgerichts fÃ¼r das Saarland vom 23.Â Juli 2019
aufzuheben und die Berufung der KlÃ¤gerin gegen den Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts fÃ¼r das Saarland vom 7.Â Dezember 2017 zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

5

Die KlÃ¤gerin beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.
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Â 

6

Sie hÃ¤lt die angefochtene Entscheidung fÃ¼r zutreffend.

Â 

II

Â 

7

Die zulÃ¤ssige Revision der beklagten KK ist begrÃ¼ndet (Â§Â 170 AbsÂ 2 SatzÂ 1
SGG).

Â 

8

Zu Unrecht hat das LSG den Gerichtsbescheid des SG aufgehoben und die KK zur
Zahlung von 1127,55Â Euro nebst Zinsen verurteilt. Die vom klagenden
Krankenhaus erhobene (echte) Leistungsklage ist im hier bestehenden
GleichordnungsverhÃ¤ltnis zulÃ¤ssig (vgl zB BSG vom 16.12.2008 â��Â BÂ 1 KN
1/07 KR R â�� BSGE 102, 172 = SozR 4-2500 Â§Â 109 NrÂ 13, RdNrÂ 9 mwN,
stRspr). Sie ist jedoch unbegrÃ¼ndet. Die KK hat die eingeklagte unstreitige
Forderung von 1127,55Â Euro fÃ¼r andere Behandlungen durch Aufrechnung mit
einem Erstattungsanspruch in derselben HÃ¶he erfÃ¼llt (vgl zur Zugrundelegung
von VergÃ¼tungsansprÃ¼chen bei unstrittiger Berechnungsweise BSG vom
26.5.2020 â��Â BÂ 1Â KR 26/18Â RÂ â�� juris RdNrÂ 11 mwN, stRspr; vgl zur
Aufrechnung BSG vom 25.10.2016 â��Â BÂ 1Â KR 9/16Â RÂ â�� SozR 4â��5562
Â§Â 11 NrÂ 2 und BSG vom 25.10.2016 â��Â BÂ 1Â KR 7/16Â RÂ â�� SozR
4â��7610 Â§Â 366 NrÂ 1). Denn das Krankenhaus hatte keinen Anspruch auf die
hier letztlich streitige, von der KK gezahlte VergÃ¼tung (Fallpauschale DRG B70I,
1127,55Â Euro) fÃ¼r die am 15.2.2015 erbrachten Leistungen. Es durfte seine
zugunsten der Versicherten erbrachten Leistungen nicht als vollstationÃ¤re
Behandlung abrechnen.

Â 

9

Dem Krankenhaus steht keine FallpauschalenvergÃ¼tung nach Â§Â 109 AbsÂ 4
SatzÂ 3 SGBÂ V iVm Â§Â 17b KHG, Â§Â 7 AbsÂ 1 SatzÂ 1, AbsÂ 2 und Â§Â 9 AbsÂ 1
SatzÂ 1 KHEntgG und der Fallpauschalenvereinbarung 2015 zu. Nach Â§Â 109
AbsÂ 4 SatzÂ 3 SGBÂ V entsteht die Zahlungsverpflichtung einer KK bei einer
vollstationÃ¤ren Krankenhausbehandlung unabhÃ¤ngig von einer Kostenzusage
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unmittelbar mit der Inanspruchnahme der Leistung durch Versicherte, wenn die
Versorgung in einem zugelassenen Krankenhaus (Â§Â 108 SGBÂ V) erfolgt, also
abgesehen von NotfÃ¤llen von dessen Versorgungsauftrag umfasst wird, und im
Einzelfall iS von Â§Â 39 AbsÂ 1 SatzÂ 2 SGBÂ V erforderlich und wirtschaftlich ist 
(stRspr; vgl BSG vom 9.4.2019 â��Â BÂ 1Â KR 2/18Â RÂ â�� juris RdNrÂ 9 mwN).
Das Krankenhaus fÃ¼hrte hier nur eine Aufnahmeuntersuchung durch. Es
behandelte die Versicherte nicht â��Â wie abgerechnetÂ â�� vollstationÃ¤r,
sondern ambulant als Notfall im Rahmen der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung. Die
Notfallbehandlung wurde nicht allein deshalb zu einer stationÃ¤ren Behandlung,
weil das Krankenhaus fÃ¼r die Aufnahmeuntersuchung eine aufwÃ¤ndige
Diagnostik betrieb und die Notfallbehandlung auch im Schockraum des
Krankenhauses durchgefÃ¼hrt wurde (dazuÂ 1.). Ein den Erstattungsanspruch
ausschlieÃ�ender oder mindernder VergÃ¼tungsanspruch des Krankenhauses
ergibt sich auch nicht aus anderen Anspruchsgrundlagen (dazuÂ 2.).

Â 

10

1.Â Das Krankenhaus hatte keinen Anspruch auf VergÃ¼tung einer vollstationÃ¤ren
Behandlung. FÃ¼r eine vollstationÃ¤re Behandlung der Versicherten bedurfte es
ihrer Aufnahme in das Krankenhaus. Hieran fehlte es. Das Krankenhaus behandelte
die Versicherte am 15.2.2015 nur ambulant.

Â 

11

a)Â Der Beginn der vollstationÃ¤ren Behandlung Versicherter setzt deren vorherige
Aufnahme in das Krankenhaus voraus. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des 
Â§Â 39 AbsÂ 1 SatzÂ 2 SGBÂ V sowie den Gesetzesmaterialien zu Â§Â 39 SGBÂ V
(vgl BT-Drucks 12/3608 SÂ 82) und entspricht der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des
BSG. Als Aufnahme wird die organisatorische Eingliederung des Patienten in das
spezifische Versorgungssystem des Krankenhauses verstanden (stRspr; vgl BSG
vom 9.10.2001 â��Â BÂ 1Â KR 15/00Â RÂ â�� SozR 3â��2200 Â§Â 197 NrÂ 2
SÂ 4Â f =Â juris RdNrÂ 17; zur Notwendigkeit der Konkretisierung dieses
Aufnahmebegriffs vgl BSG vom 4.3.2004 â��Â BÂ 3Â KR 4/03Â RÂ â�� BSGEÂ 92,
223 RdNrÂ 19 =Â SozR 4â��2500 Â§Â 39 NrÂ 1 RdNrÂ 18; BSG vom 19.9.2013
â��Â BÂ 3Â KR 34/12Â RÂ â�� SozR 4â��2500 Â§Â 39 NrÂ 20 RdNrÂ 12). Von einer
vollstationÃ¤ren Krankenhausbehandlung ist jedenfalls dann auszugehen, wenn der
Patient nach der Entscheidung des Krankenhausarztes mindestens einen Tag und
eine Nacht ununterbrochen im Krankenhaus versorgt werden soll (vgl BSG vom
4.3.2004 â��Â BÂ 3Â KR 4/03Â RÂ â�� BSGEÂ 92, 223 RdNrÂ 21 =Â SozR 4â��2500
Â§Â 39 NrÂ 1 RdNrÂ 20; BSG vom 19.9.2013 â��Â BÂ 3Â KR 34/12Â RÂ â�� SozR
4â��2500 Â§Â 39 NrÂ 20 RdNrÂ 13). MaÃ�geblich ist hierbei nicht die tatsÃ¤chliche
Behandlungsdauer im Krankenhaus, sondern die zur Zeit der
Aufnahmeentscheidung auf Grundlage des hierbei getroffenen Behandlungsplans
prognostizierte. Denn eine einmal auf Grundlage der Aufnahmeentscheidung des
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Krankenhausarztes erfolgte physische und organisatorische Eingliederung des
Patienten in das spezifische Krankenhausversorgungssystem kann grundsÃ¤tzlich
nicht rÃ¼ckwirkend entfallen, etwa indem ein Versicherter gegen Ã¤rztlichen Rat
auf eigenes Betreiben das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlÃ¤sst (vgl
zur abgebrochenen stationÃ¤ren Behandlung BSG vom 19.9.2013 â��Â BÂ 3Â KR
34/12Â RÂ â�� SozR 4â��2500 Â§Â 39 NrÂ 20 RdNrÂ 13). Gleiches gilt fÃ¼r den
Fall, dass die Prognose zur stationÃ¤ren BehandlungsbedÃ¼rftigkeit aufgrund der
bei der Aufnahme erkennbaren UmstÃ¤nde objektiv zutreffend war (vgl BSG
GroÃ�er Senat vom 25.9.2007 â��Â GS 1/06Â â�� BSGEÂ 99, 111 =Â SozR
4â��2500 Â§Â 39 NrÂ 10, LeitsatzÂ 2 und RdNrÂ 27Â ff), sich jedoch aufgrund erst
spÃ¤ter erkennbarer UmstÃ¤nde rÃ¼ckblickend als unzutreffend erweist (vgl BSG
vom 17.3.2005 â��Â BÂ 3Â KR 11/04Â RÂ â�� SozR 4â��2500 Â§Â 39 NrÂ 5
RdNrÂ 10Â f).

Â 

12

Die Aufnahmeentscheidung des Krankenhausarztes auf der Basis eines
entsprechenden Behandlungsplans wird nach auÃ�en regelmÃ¤Ã�ig durch die
Einweisung auf eine bestimmte Station, die Zuweisung eines Bettes oder das
Erstellen entsprechender Aufnahmeunterlagen und Ã�hnliches dokumentiert (vgl
BSG vom 19.9.2013 â��Â BÂ 3Â KR 34/12Â RÂ â�� SozR 4â��2500 Â§Â 39 NrÂ 20
RdNrÂ 12Â f; BSG vom 11.9.2019 â��Â BÂ 6Â KA 6/18Â RÂ â�� SozR 4â��2500
Â§Â 76 NrÂ 5 RdNrÂ 22).

Â 

13

b)Â Eine Aufnahmeentscheidung ist auch bei Einlieferung eines Patienten in das
Krankenhaus durch den Rettungsdienst erforderlich. Die Aufnahmeentscheidung
muss dabei weder ausdrÃ¼cklich erklÃ¤rt noch fÃ¶rmlich festgehalten werden. Sie
kann sich auch aus der bereits eingeleiteten Behandlung selbst ergeben, etwa wenn
ein Schwerverletzter bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus sofort fÃ¼r eine
Notoperation vorbereitet oder sofort auf die Intensivstation verbracht wird (vgl zu
letzterem BSG vom 28.2.2007 â��Â BÂ 3Â KR 17/06Â RÂ â�� SozR 4â��2500
Â§Â 39 NrÂ 8). Dennoch ist die nachfolgende stationÃ¤re Behandlung immer von
der vorausgehenden Aufnahmeuntersuchung zu unterscheiden, die je nach Lage
des Einzelfalls sehr kurz, aber auch sehr intensiv sein kann. Erfolgt eine Aufnahme,
wird die Aufnahmeuntersuchung Teil der stationÃ¤ren Behandlung und ist durch die
Fallpauschale mitvergÃ¼tet (vgl BSG vom 11.9.2019 â��Â BÂ 6Â KA 6/18Â RÂ â��
SozR 4â��2500 Â§Â 76 NrÂ 5 RdNrÂ 25).

Â 

14
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Ambulante Notfallbehandlung auf der einen und Aufnahmeuntersuchung auf der
anderen Seite lassen sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen. Denn neben
der akuten Erstversorgung hat der behandelnde Krankenhausarzt im Rahmen der
Notfallbehandlung â��Â wie bei jeder AufnahmeuntersuchungÂ â�� zu
Ã¼berprÃ¼fen, ob eine stationÃ¤re Krankenhausbehandlung erforderlich ist und in
seinem Krankenhaus Ã¼berhaupt durchgefÃ¼hrt werden kann (vgl BSG vom
11.9.2019 â��Â BÂ 6Â KA 6/18Â RÂ â�� SozR 4â��2500 Â§Â 76 NrÂ 5 RdNrÂ 25). Zu
einer Weiterverweisung kann es daher auch in den FÃ¤llen kommen, in denen
Versicherte als Notfall mit einem Rettungswagen durch einen Notarzt in ein
Krankenhaus eingeliefert werden, das aufgrund der Aufnahmeuntersuchung zu dem
Ergebnis gelangt, dass es Ã¼ber keinen Versorgungsauftrag fÃ¼r die medizinisch
erforderliche stationÃ¤re Behandlung verfÃ¼gt. Das Krankenhaus ist insoweit Teil
einer Rettungskette, wie sich dies hier fÃ¼r das Saarland aus Â§Â 5 AbsÂ 3 des
SaarlÃ¤ndischen Krankenhausgesetzes ergibt. Das Krankenhaus muss den
Patienten umgehend einem anderen geeigneten Krankenhaus zur stationÃ¤ren
Behandlung zuweisen, wenn sein eigener Versorgungsauftrag die erforderliche
Behandlung des Patienten nicht umfasst oder es trotz Versorgungsauftrags
tatsÃ¤chlich nicht dazu in der Lage und ein geeignetes Krankenhaus in zumutbarer
Zeit erreichbar ist. In einem Notfall darf ein Krankenhaus auÃ�erhalb seines
Versorgungsauftrags stationÃ¤r nur dann behandeln, wenn eine Weiterverweisung
des Patienten in ein Krankenhaus, das Ã¼ber den erforderlichen
Versorgungsauftrag verfÃ¼gt, medizinisch kontraindiziert ist oder aus anderen
GrÃ¼nden ein solcher Transfer in zumutbarer Zeit nicht mÃ¶glich ist.

Â 

15

c)Â Auch bei einer Notfallbehandlung im Schockraum dient die einer Aufnahme in
die stationÃ¤re Behandlung vorausgehende Aufnahmeuntersuchung zunÃ¤chst der
KlÃ¤rung, ob eine (vollâ��)stationÃ¤re Behandlung des Versicherten erforderlich
und vom Versorgungsauftrag des Krankenhauses umfasst ist. Die hierzu im
Schockraum vorgenommenen medizinischen MaÃ�nahmen und Untersuchungen
begrÃ¼nden nicht bereits selbst die Aufnahme in das Krankenhaus.

Â 

16

Der Schockraum ist ein zentraler Raum der Notfallaufnahme eines Krankenhauses
mit spezieller Ausstattung und rÃ¤umlicher Anordnung zur bestmÃ¶glichen
primÃ¤ren, interdisziplinÃ¤ren sowie intensiven Diagnose und Therapie
lebensbedrohlich Erkrankter. Die Behandlung dort ist regelmÃ¤Ã�ig Teil der
Notfallbehandlung und der Aufnahme des Patienten in die vollstationÃ¤re
Versorgung vorgeschaltet. Mit der Behandlung in einem Schockraum ist
regelmÃ¤Ã�ig noch keine spezifische Einbindung in das Versorgungssystem eines
Krankenhauses verbunden. In einem Schockraum werden eine zeitlich und Ã¶rtlich
konzentrierte Versorgung und Diagnostik angeboten. Sie erst ermÃ¶glichen die im
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Rahmen einer akuten ambulanten Notfallbehandlung erforderliche Entscheidung
Ã¼ber die weitere Behandlung, insbesondere Ã¼ber die Aufnahme des Patienten in
die stationÃ¤re Versorgung. Bis zu dieser Entscheidung handelt es sich ungeachtet
des Umfangs des Mitteleinsatzes um eine ambulante Behandlung. Kommt es nicht
zur stationÃ¤ren Aufnahme in dem notfallbehandelnden Krankenhaus, verbleibt es
beim ambulanten Charakter der Notfallbehandlung.

Â 

17

Ergibt die Aufnahmeuntersuchung, dass eine Weiterverweisung an ein anderes
Krankenhaus medizinisch erforderlich ist, schlieÃ�t dies eine vergÃ¼tungswirksame
stationÃ¤re Aufnahme in das Krankenhaus grundsÃ¤tzlich aus (vgl auch BSG vom
19.9.2013 â��Â BÂ 3Â KR 34/12Â RÂ â�� SozR 4â��2500 Â§Â 39 NrÂ 20 RdNrÂ 13).
Etwas anderes kommt ausnahmsweise nur dann in Betracht, wenn sich das
erstangegangene Krankenhaus entschlossen hat, den Patienten an ein anderes
Krankenhaus weiterzuverweisen, es zB jedoch zuvor noch Prozeduren anwendet, die
der Notfallbehandlung ihr GeprÃ¤ge geben (etwa eine Notoperation zur
HerbeifÃ¼hrung der TransportfÃ¤higkeit), jedoch nicht einmal in ihrem Kern im
Einheitlichen BewertungsmaÃ�stab fÃ¼r vertragsÃ¤rztliche Leistungen (EBMâ��Ã�)
abgebildet sind (vgl zu einer rund zehnstÃ¼ndigen Aufnahme einer Versicherten
auf eine Intensivstation BSG vom 28.2.2007 â��Â BÂ 3Â KR 17/06Â RÂ â�� SozR
4â��2500 Â§Â 39 NrÂ 8 RdNrÂ 18Â f). Anderenfalls sind MaÃ�nahmen der
ambulanten Notfallbehandlung, wie sie in einem Schockraum typischerweise
vorgenommen werden, wenn sich daran keine stationÃ¤re Behandlung im
erstangegangenen Krankenhaus anschlieÃ�t, der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung
zuzurechnen. Die im Rahmen einer solchen Behandlung erbrachten Leistungen sind
aus der GesamtvergÃ¼tung zu vergÃ¼ten (umfassend zur VergÃ¼tung der
Notfallbehandlung gerade in den FÃ¤llen der Weiterverweisung an ein anderes
Krankenhaus BSG vom 11.9.2019 â��Â BÂ 6Â KA 6/18Â RÂ â�� SozR 4â��2500
Â§Â 76 NrÂ 5; zur finanziellen UnterstÃ¼tzung von KrankenhÃ¤usern mit einem
hohen Umfang an vorgehaltenen Notfallstrukturen vgl die hier noch nicht
anwendbaren, ab 1.1.2016 geltenden Regelungen der Â§Â 9 AbsÂ 1a NrÂ 5
KHEntgG und Â§Â 136c AbsÂ 4 SGBÂ V).

Â 

18

Abgesehen von den oben beispielhaft genannten besonderen Fallgestaltungen
stellen NotfallbehandlungsmaÃ�nahmen keine stationÃ¤re Behandlung dar, wenn
sie im Anschluss an die Aufnahmeuntersuchung mit dem Ergebnis einer
Weiterverweisung an ein anderes Krankenhaus lediglich dazu dienen, den Zustand
des Patienten zu stabilisieren und seine TransportfÃ¤higkeit fÃ¼r einen Transport in
zumutbarer Zeit aufrechtzuerhalten. Es handelt sich dann nur um eine fortgesetzte
ambulante Notfallbehandlung.
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Â 
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d)Â Nach den vorstehenden GrundsÃ¤tzen wurde die Versicherte im klÃ¤gerischen
Krankenhaus nicht stationÃ¤r behandelt. Eine Weiterverweisung an ein anderes
Krankenhaus â��Â das Â â�� liegt hier vor, ohne dass es zur Aufnahme in das
zunÃ¤chst vom Rettungsdienst angefahrene klÃ¤gerische Krankenhaus gekommen
ist.

Â 

20

Entgegen der Auffassung des LSG tragen dessen den Senat bindenden
Feststellungen (Â§Â 163 SGG) nicht die Annahme einer aus den objektiven
UmstÃ¤nden der Behandlung abzuleitenden konkludenten Aufnahmeentscheidung.

Â 

21

Die unmittelbar nach Einlieferung der Versicherten durchgefÃ¼hrte labortechnische
Untersuchung sowie die Computertomographie des SchÃ¤dels sind nicht Folge einer
Aufnahmeentscheidung, sondern dienten angesichts des zeitlichen Ablaufs dazu, im
Rahmen einer Aufnahmeuntersuchung schnell das weitere therapeutische Vorgehen
abzuklÃ¤ren. Auch Intubation und kÃ¼nstliche Beatmung der Versicherten im
Schockraum des klÃ¤gerischen Krankenhauses begrÃ¼ndeten selbst dann keine
vollstationÃ¤re Behandlung, wenn sie nicht bereits die Aufnahmeuntersuchung
absicherten, sondern erst erfolgten, als der Entschluss gefasst war, die Versicherte
zur stationÃ¤ren neurochirurgischen Behandlung an das weiterzuverweisen.
Betrachtet man diese BehandlungsmaÃ�nahmen, kann nicht von einer
Inanspruchnahme spezifischer Krankenhausleistungen ausgegangen werden.
Vielmehr ergibt sich bereits aus den EBMâ��Ã�-Ziffern 01220 und 01221, dass
kÃ¼nstliche Beatmung und endotracheale Intubation auch im Rahmen einer
ambulanten Notfallbehandlung erbracht und nach dem fÃ¼r das Vertragsarztrecht
geltenden VergÃ¼tungssystem abgerechnet werden kÃ¶nnen.

Â 

22

Eine Ã¼ber Intubation und Beatmung hinausgehende organisatorische
Eingliederung der Versicherten in die Infrastruktur des klÃ¤gerischen
Krankenhauses kann auch nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die
Behandlung in einem Schockraum erfolgte. Das Vorhandensein einer die
MÃ¶glichkeit der Lebensgefahr einschlieÃ�enden Indikation bei der Versicherten
und die Verwendung einzelner technischer Apparaturen, die auch in der
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Intensivmedizin zum Einsatz kommen, geben der Behandlung im Schockraum nicht
bereits das GeprÃ¤ge einer intensivmedizinischen Behandlung mit der Folge einer
vollstationÃ¤ren Eingliederung. Vielmehr setzt die vollstationÃ¤re Behandlung auch
im Fall der Intensivmedizin eine entsprechende Aufnahme in das behandelnde
Krankenhaus voraus, das heiÃ�t die Entscheidung, den Versorgungsauftrag fÃ¼r
Intensivmedizin wahrnehmen zu wollen. Ausweislich des einschlÃ¤gigen
Krankenhausplans umfasste der Versorgungsauftrag des Krankenhauses im Februar
2015 zwar auch die intensivmedizinische Versorgung (ABl des Saarlandes TeilÂ II
vom 2.5.2013 SÂ 480). Nach dem Gesamtzusammenhang der den Senat bindenden
Feststellungen des LSG (Â§Â 163 SGG) wollte das Krankenhaus jedoch nur die kurze
Zeit von maximal rund 70Â Minuten bis zur Weiterverweisung der Versicherten an
ein Krankenhaus einer hÃ¶heren Versorgungsstufe absichern. Auch ist eine
â��Â kurzzeitigeÂ â�� Aufnahme der Versicherten auf die Intensivstation des
Krankenhauses nicht erfolgt. Eine solche hÃ¤tte im Ã�brigen gegen das
Wirtschaftlichkeitsgebot (Â§Â 12 AbsÂ 1 SGBÂ V) verstoÃ�en.

Â 

23

2.Â Die Aufnahmeuntersuchung erfÃ¼llt keinen sonstigen VergÃ¼tungstatbestand,
auf den das Krankenhaus einen Anspruch gegen die KK stÃ¼tzen kann.

Â 

24

Ein Krankenhaus hat keinen Anspruch auf eine gesonderte VergÃ¼tung der
Aufnahmeuntersuchung, wenn die Aufnahmeuntersuchung â��Â wie hier
geschehenÂ â�� Hand in Hand mit der aus der GesamtvergÃ¼tung zu
finanzierenden ambulanten Notfallbehandlung einhergeht und in tatsÃ¤chlicher
Hinsicht von dieser nicht unterschieden werden kann.

Â 

25

Ein VergÃ¼tungsanspruch wegen vorstationÃ¤rer Behandlung scheidet hier auch
aus anderen GrÃ¼nden aus. Die von Â§Â 115a SGBÂ V geforderte â��Verordnung
von Krankenhausbehandlungâ�� setzt eine begrÃ¼ndete Verordnung eines
Vertragsarztes oder eines sonstigen an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung
Teilnehmenden voraus (vgl BSG vom 17.9.2013 â��Â BÂ 1Â KR 67/12Â RÂ â�� juris
RdNrÂ 11). Eine Einweisung durch den Rettungsdienst ist hiermit nicht vergleichbar.
Sie kann nicht an die Stelle der vertragsÃ¤rztlichen Verordnung treten, da der
Rettungsdienst gemÃ¤Ã� Â§Â 75 AbsÂ 1b SatzÂ 1 SGBÂ V nicht Teil der
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung, sondern organisatorisch von dieser getrennt ist 
(Harney in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGBÂ V, Â§Â 1 NotfStrKHRgl RdNrÂ 15, Stand
23.8.2019). Es handelt sich um eine staatliche Aufgabe, die im Saarland den
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Landkreisen und dem Regionalverband SaarbrÃ¼cken Ã¼bertragen ist (vgl Â§Â 5
AbsÂ 1 SaarlÃ¤ndisches Rettungsdienstgesetz â��Â SRettG). Zudem liegen den
Entscheidungen des Rettungsdienstes andere Ã�berlegungen zugrunde als jene, die
fÃ¼r eine Ã¤rztliche Verordnung einer vorstationÃ¤ren Behandlung bestimmend
sind. Dies ergibt sich hier aus Â§Â 2 AbsÂ 2 SRettG. Danach ist Gegenstand der
Notfallrettung, Notfallpatienten am Notfallort medizinisch zu versorgen, die
TransportfÃ¤higkeit herzustellen und sie unter medizinisch-fachlicher Betreuung in
eine fÃ¼r die weitere Versorgung geeignete Einrichtung zu befÃ¶rdern. Hingegen
beruht die vertragsÃ¤rztliche Verordnung einer vorstationÃ¤ren Behandlung auf der
Ã�berlegung, dass eine Krankenhausbehandlung ohne Unterkunft und Verpflegung
medizinisch geeignet ist, speziell die Erforderlichkeit einer vollstationÃ¤ren
Krankenhausbehandlung zu klÃ¤ren oder die vollstationÃ¤re
Krankenhausbehandlung vorzubereiten (vgl BSG vom 17.9.2013 â��Â BÂ 1Â KR
67/12Â RÂ â�� juris RdNrÂ 14; vgl insgesamt zum VerhÃ¤ltnis von vorstationÃ¤rer
Behandlung und Rettungsdienst auch SG LÃ¼neburg vom 28.1.2021 â��Â SÂ 9Â KR
76/18Â â�� juris RdNrÂ 26).

Â 

26

Ein weitergehender VergÃ¼tungsanspruch ist auch nicht in dem â��Vertrag
gemÃ¤Ã� Â§Â 112 Abs.Â 1 SGBÂ V zu Â§Â 112 Abs.Â 2 Nr.Â 1 SGBÂ V Allgemeine
Bedingungen der Krankenhausbehandlungâ�� zwischen der SaarlÃ¤ndischen
Krankenhausgesellschaft eV und den VerbÃ¤nden der KKn im Saarland geregelt.

Â 

27
3.Â Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â 197a AbsÂ 1 SatzÂ 1 TeilsatzÂ 3 SGG
iVm Â§Â 154 AbsÂ 1 VwGO. Die Streitwertfestsetzung folgt aus Â§Â 197a AbsÂ 1
SatzÂ 1 TeilsatzÂ 1 SGG iVm Â§Â 63 AbsÂ 2 SatzÂ 1, Â§Â 52 AbsÂ 1 undÂ 3 sowie 
Â§Â 47 AbsÂ 1 GKG.
Â 

Â 

Â 
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